Hauptbereich
Generationen und Geschlechter
Evangelisch-Lutherische

Kirche in Norddeutschland

Schutzkonzept

Konzept zum Schutz vor sexualisierter Gewalt
und vor grenzverletzendem Verhalten




Praambel

Der Hauptbereich Generationen und Geschlechter
fordert eine Kultur der gegenseitigen Achtsamkeit so-
wie der offenen und sensiblen Auseinandersetzung
mit dem Thema Grenzverletzungen und sexualisier-
te Gewalt. Wir stehen in der Pflicht, die uns anver-
trauten Menschen, Teilnehmende wie Mitarbeitende,
durch PraventionsmaBnahmen zu schitzen und ein
vertrauensvolles und offenes Klima zu ermaoglichen.
Darum hat der Hauptbereich ein Schutzkonzept er-
stellt. Es umfasst institutionelle, strukturelle und pa-
dagogische MaBnahmen, um einen professionellen
Umgang mit Hinweisen, Vermutungen, Beobachtun-
gen und Vorfallen von grenzverletzendem Fehlverhal-
ten bis hin zu Fallen sexualisierter Gewalt zu gewahr-
leisten. Dazu gehdren neben einem Handlungsplan
eine Selbstverpflichtungserklarung, ein gemeinsa-
mer Verhaltenskodex zum grenzachtenden Um-
gang, FortbildungsmaBnahmen fur Mitarbeitende,
Informationsveranstaltungen und Partizipationsmdog-
lichkeiten fur Teilnehmende und Erziehungsberech-
tigte sowie die Benennung von fachkompetenten An-
sprechpersonen.

Das Schutzkonzept soll allen haupt- und ehrenamt-
lich Mitarbeitenden und Teilnehmenden zuganglich
sein.
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Selbstverpflichtung
im Hauptbereich Generationen und Geschlechter

Diese Selbstverpflichtung

d
S

—h

ient dem Schutz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen vor sexualisierter Gewalt.
ie gilt fir alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden des Hauptbereichs.

. Umgang miteinander

. Ich begegne allen - insbesondere den mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen, den Erwachse-

nen sowie den Mitarbeitenden - mit Respekt.
. Ich achte ihre persénlichen Grenzen und trage zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Nahe
und Distanz bei.

. Ich hinterfrage Situationen, bei denen ich das Geflhl habe, dass Grenzen verletzt werden.

d. Ich spreche sie in unserem Mitarbeitenden-Team oder gegenuber einer Leitungsperson an und ver-

harmlose und Ubertreibe dabei nicht.

. Rollen und Macht

a. Mir ist bewusst, dass ich als Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter der Nordkirche/des Hauptbereiches Gene-

rationen und Geschlechter eine verantwortungsvolle Vertrauensperson bin.
. Ich nutze meine Rolle nicht aus, um eigene Bedurfnisse zu befriedigen.

. Mir ist bewusst, dass ich durch meine Rolle immer auch Macht zugeschrieben bekomme. Diese Ube

ich verantwortlich und respektvoll aus. Insbesondere indem ich Partizipation und Beteiligung als we-
sentliches Ziel meiner Arbeit ermdgliche.

. Férderung und Begleitung

a. Ich unterstttze Kinder und Jugendliche in ihrer personlichen Entwicklung, fordere ihr Selbstbewusst-

sein und mache sie stark fur persénliche Entscheidungen.
. Heranwachsende und Erwachsene begleite ich mit dem Ziel, ihre Autonomie und Selbstwirksamkeit
zu stérken.

. Die Begleitung Einzelner erfolgt in reflektierten und fur die anderen Mitarbeitenden transparenten

professionellen Settings.
. Ich ermutige alle, sich an Menschen zu wenden, denen sie vertrauen, wenn sie sich bedrangt fuhlen.

. Sprache und Schutz

a. Ich verzichte auf abwertende oder ausgrenzende Verhaltensweisen und Sprache.

. Ich schitze Kinder und Jugendliche, Frauen und Méanner in meinem Tatigkeitsfeld vor kdérperlicher,
seelischer und sexualisierter Gewalt.

. Ich achte auf Anzeichen von Vernachlassigung und Gewalt bei Kindern und Jugendlichen.



5. Gesetze und Notfallplane

a.

Ich kenne und beachte die (kirchen-)gesetzlichen Vorschriften zum Schutz von Kindern und Jugend
lichen.

. Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Menschen, fUr die ich im Rahmen meines kirch-

lichen Auftrages Verantwortung trage, eine unangemessene bis hin zu einer strafbaren Handlung mit
entsprechenden rechtlichen Folgen ist.

. Wenn ich einen Hinweis/ begrindeten Verdacht eines unangemessenen Verhaltens und/oder eines

sexuellen Ubergriffes auf Schutzbefohlene habe, verhalte ich mich entsprechend des Handlungs-
plans des Hauptbereiches. Dieser umfasst eine Meldepflicht im Sinne des Gesetzes und der Rechts-
verordnung (Kirchengesetz zur Pravention und Intervention gegen sexualisierte Gewalt in der Evange

lisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland und ihrer Diakonie (Praventionsgesetz - PravG)).

. Dabei stehen der Schutz und die Wurdigung der sich anvertrauenden bzw. betroffenen Personen an

erster Stelle.

Datum Name des/der Mitarbeitenden

Unterschrift des/der Mitarbeitenden



Personalverantwortung
Praventive MaBnahmen bei Stellenbesetzungsverfahren

Das Schutzkonzept gilt fiir alle Mitarbeitenden (Angestellte, Pastor*innen, Honorarvertrage)

Im Einstellungsgespréach

/ Bei Einstellung wird grundsétzlich auf das Schutzkonzept hingewiesen.

/ Es wird ein Gesprachsleitfaden flir Erstgesprache entwickelt (zum Ankreuzen wichtiger Elemen-
te (FUhrungszeugnis liegt vor, Schutzkonzept ausgehandigt, Selbstverpflichtungserklarung liegt vor,

etc.)
@ / Die Selbstverpflichtungserklarung liegt beim ersten Vertrag bei.
/ Ehrenamtliche erhalten die Informationen bei Ubernahme der Aufgabe.

Schulung im ersten Dienstjahr

/ Es finden regelmaBig zentrale Schulungstermine flr neue Mitarbeitende/Pastor*innen statt. Diese
werden bei ihrer Einstellung darauf hingewiesen, im ersten Dienstjahr an einer Schulung teilzuneh-
men. Die Hauptbereichsleitung tragt die Verantwortung und Aufsicht. Die Schulungen kénnen in Ko-

operation mit dem/der Praventionsbeauftragte*n der Hauptbereiche angeboten werden.

Erweiterte Fuhrungszeugnisse mussen vorliegen und alle funf Jahre erneuert
werden.

/ Zustandig fur Mitarbeitende/Angestellte und Ehrenamtliche ist der Hauptbereich.

/ Zustandig fur Pastor*innen ist das Landeskirchenamt.

/ Die daflr entstehenden Kosten werden erstattet.

Fortbildungsgrundsatze und -angebote

Bereits im Dienst befindliche Hauptamtliche werden in angemessenem Zeitraum geschult.

Der/die jeweilige unmittelbar Leitungsverantwortliche trégt die Verantwortung.

/ Fortbildungen flr Haupt- und Ehrenamtliche finden in den jeweiligen Arbeitsfeldern zielgruppenspe-
zifisch statt.

/ Die Hauptamtlichen des Hauptbereichs werden auf die zentralen Schulungstermine (s.0.) hingewie-
sen. Diese kénnen in Kooperation mit dem/der Praventionsbeauftragte *n der Hauptbereiche ange-
boten werden.

/ Leitungsverantwortliche achten darauf, dass regelmaBige Fortbildungen zum Thema angeboten wer-

den, um der Fortbildungspflicht nachzukommen.



Kontaktdaten, Vernetzung, Kooperation

Wir vernetzen uns zum Thema Préavention und Intervention auch mit anderen Fachkraften aus den
Kirchenkreisen und der Nordkirche. Fur diesen Zweck arbeiten wir mit der ,Stabsstelle Pravention -
Fachstelle der Nordkirche gegen sexualisierte Gewalt“ sowie der/dem Praventionsbeauftragten der
Hauptbereiche zusammen. Wir vernetzen uns dartber hinaus mit weiteren spezialisierten Fachbera-
tungsstellen (siehe im Folgenden).

Kinder und Jugendliche, die unsere Angebote wahrnehmen, erhalten von uns regelmaBig die Moglich-
keit, zu Kinder- und Jugendrechten zu lernen und Informationen zu Sexualitat (Angebote dafir werden
im sexualpadagogischen Konzept aufbereitet, welches sich im Erarbeitungsprozess befindet), Schutz
vor sexualisierter Gewalt und zu Nahe und Distanz zu erhalten. Dies kann z.B. durch Workshops, Aus-
stellungen, Info-Material oder andere padagogische Angebote geschehen.

Betroffene kdnnen sich an die jeweiligen Meldebeauftragten und Leitungspersonen wenden (siehe Ka-
pitel ,Konkrete Handlungsschritte fur den Verdachtsfall und Melde- und Beschwerdeverfahren®). Daru-
ber hinaus kdnnen sich Betroffene auch an die folgenden Fachstellen/Fachberatungsstellen wenden:

Hilfe in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
Die Stabsstelle Pravention mit Sitz in Hamburg ist die zentrale Fach- und Ansprechstelle der Nordkir-
che bei Fragen zum Thema sexuelle Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt.

Stabsstelle Pravention

Fachstelle der Nordkirche gegen sexualisierte Gewalt
Holstenkamp 1 | 22525 Hamburg

Tel 040-4321 6769 - 0

Email: info@praevention.nordkirche.de
www.Kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de

Auf der Webseite der Stabsstelle Pravention ist eine Liste aller im Gebiet der Nordkirche bestehenden
externen Beratungsstellen fur Betroffene und Téater*innen von sexualisierter Gewalt verfugbar.

Unabhangige Ansprechstelle (UNA)

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland hat die Fachberatungsstelle WENDEPUNKT
e.V. beauftragt, fur sie als unabhangige Ansprechstelle (UNA) tatig zu werden. Die UNA ist ein Angebot
fur Menschen, die in der Nordkirche Grenzverletzungen oder sexualisierte Gewalt erlebt oder davon
erfahren haben. Auch kirchliche Mitarbeitende und Leitungspersonen kdnnen sich bei Unsicherheiten
und Fragen zu diesem Thema anonym an die UNA wenden.

Telefon: 0800-022099 (kostenfrei und anonym)

montags 9-11 Uhr, mittwochs 15-17 Uhr. AuBerhalb der Sprechzeiten kann eine Nachricht hinterlassen
werden, es wird dann zeitnah zurlckgerufen.

E-Mail: una@wendepunkt-ev.de

https://www.wendepunkt-ev.de/una.html

G


http:// www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de
https://www.wendepunkt-ev.de/una.html

Praventionsangebote und Materialien fur Kinder und Jugendliche

Praventionsangebote und Materialien fiir Kinder und Jugendliche finden sich unter anderem
hier:

Die PETZE bietet interaktive Praventions-Ausstellungen fur Kinder und Jugendliche aller Altersstufen
und erarbeitet auch individuelle Fortbildungen fur Fachkréfte, (jugendliche) Teamer*innen, Ehrenamt-

liche und vieles mehr. Dazu unter: www.petze-institut.de

Eine interaktive Szenencollage Uber die Grenzen, die niemand Uberschreiten darf, bietet z.B. das Stlick
,Mein Korper gehort mir* der Theaterpadagogischen Werkstatt Osnabrick: www.tpw-osnabrueck.de

Hilfsangebote bei Vermutungen von sexualisierter Gewalt

Hilfetelefon sexueller Missbrauch

Das ,Hilfetelefon Sexueller Missbrauch® ist die bundesweite, kostenfreie und anonyme Anlaufstelle fir
Betroffene von sexueller Gewalt, fir Angehdrige sowie Personen aus dem sozialen Umfeld von Kindern,
fur Fachkréafte und fur alle Interessierten. Es ist eine Anlaufstelle fir Menschen, die Entlastung, Beratung
und Unterstitzung suchen, die sich um ein Kind sorgen, die einen Verdacht oder ein ,komisches Ge-
fuhl* haben, die unsicher sind und Fragen zum Thema stellen mdchten.

Telefon: 0800-22 55 530 (kostenfrei und anonym)

Email: beratung@nhilfetelefon-missbrauch.de

Das Online-Angebot des Hilfetelefons fUr Jugendliche ist:

www.save-me-online.de

Email: beratung@hilfetelefon-missbrauch.de

berta - Beratung und telefonische Anlaufstelle

Das Online-Angebot des berta-Telefons ist flr Betroffene organisierter sexualisierter und ritueller Gewalt.
www.nina-info.de/berta

Telefon: 0800-30 50 750 (kostenfrei und anonym)

E-Mail: beratung@hilfetelefon-missbrauch.de

Auf der Webseite der Jungen Nordkirche gibt es einen Beratungs-Chat flr Kinder und Jugendliche
immer Montags bis Donnerstags von 18.00 bis 20.00 Uhr
https://www.schreibenstattschweigen.de

Beratungsstellen in anderen Bundesldandern

Wird eine spezialisierte Beratungsstelle in einem anderen Bundesland auBerhalb des Gebiets der Nord-
kirche gesucht, besteht auf der Seite des BKSF ein guter Uberblick. Die BKSF ist die politische Ver-
tretung sowie Informations- und Servicestelle fur die spezialisierten Fachberatungsstellen, die gegen
sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend arbeiten. www.bundeskoordinierung.de
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Konkrete Handlungsschritte fur den Verdachtsfall sowie
Melde- und Beschwerdeverfahren

Jeder Hauptbereich bestellt (nach §7 PravGAusfVO) eine*n Meldebeauftragte*n: ,Die
Meldebeauftragten sind Ansprechpersonen, die Meldungen erfassen, weiterleiten und die meldenden
Personen Uber das weitere Verfahren, sowie Beratungs- und Unterstitzungsmdég-lichkeiten
informieren. Sie stehen auch Betroffenen, Zeuginnen und Zeugen zur Verfligung. Die bzw. der
Meldebeauftragte fuhrt keine seelsorgerliche, therapeutische oder rechtliche Beratung durch.”

(§7 (1) PravGAusfVO).

Die Leitung des Hauptbereichs sorgt fur die Benennung und Bekanntgabe der jeweiligen Namen
und Kontaktdaten.

»~Jede Mitarbeiterin bzw. jeder Mitarbeiter, der bzw. dem zureichende Anhaltspunkte fur Vorfalle sexuali-
sierter Gewalt im kirchlichen Bereich zur Kenntnis gelangen, ist verpflichtet, dies unverzuglich der bzw.
dem flr seinen kirchlichen Trager zustédndigen Meldebeauftragten zu melden (Meldepflicht).”

(§6 (1) PravGAusfVO).

Auch fur Betroffene sind die Meldebeauftragten des Hauptbereichs mdgliche Ansprechpersonen
(neben den unter ,Kontaktdaten, Vernetzung, Kooperation® (s. Seite 5ff) aufgeflhrten Anlauf-stellen/
Kontakten).

Im mdglichen Dreieck von Betroffener/Betroffenem, Meldebeauftragten/Meldebeauftragter sowie Mit-
arbeiter*in, die von den Vorféllen Kenntnis erlangt hat, gelten folgende grundsétzliche Hinweise
und Handlungsleitlinien:

Uberlegt handeln bei Hinweisen auf Grenzverletzungen oder sexualisierte
Gewalt

Zuhoren und Ruhe bewahren

Héren Sie dem Menschen, der/die sich Ihnen anvertraut, aufmerksam zu und zweifeln Sie das
Erzahlte nicht an. Bestarken Sie ihn/sie darin, dass es richtig war, sich mitzuteilen. Nehmen Sie
den Hinweis ernst und handeln Sie Uberlegt. Konfrontieren Sie niemanden mit den VorwUrfen.

Schutz
Im Vordergrund steht der Schutz von Betroffenen oder Dritten vor weiteren Ubergriffen. Eine akute
Gefahrensituation ist unverzuglich zu beenden.

Hilfe

Erkennen Sie lhre eigenen Grenzen und lassen Sie sich von einer externen Fachberatungsstelle vor
Ort oder der Meldebeauftragten Person, der Praventionsbeauftragten Person, der Stabsstelle
Pravention der Nordkirche oder der Unabhangigen Ansprechstelle (UNA) beraten.



Dokumentation

Verschriftlichen und anonymisieren Sie Feststellungen und Beobachtungen und bewahren Sie diese un-
zuganglich fur Dritte auf (Beteiligte, Sachverhalt, Ort, Zeit, Entstehung der Vermutung, weitere
Schritte).

Mitteilung an meldebeauftragte Person

Informieren Sie zeitnah und mdglichst direkt eine der unten genannten meldebeauftragte Personen.
Diese nehmen die Meldung auf und beraten Sie Uber das weitere Vorgehen.

Kontakte

Betroffene konnen sich grundsétzlich an die jeweiligen Meldebeauftragten, an die
Leitungspersonen und/oder auch an die UNA, die Unabhangige Ansprechstelle fir Menschen, die in
der Nordkirche sexuelle Ubergriffe erlebt oder davon erfahren haben, wenden.

Meldebeauftragte:

Gudrun Bielitz-Wulff Kerrin Lorenz
Pastoralpsychologin, Pastorin i.R. Diplom-Padagogin, Sexologin
Tel.: 0431 55779 555 Tel.: 0431 55779 556

Mail: bielitz-wulff. meldebeauftragte@hb5.nordkirche.de Mail: lorenz.meldebeauftragte(AT)hb5.nordkirche.de

Leitung des Hauptbereiches: Inke Thomsen-Kriger
E-Mail: Leitung@hb5.nordkirche.de Tel.: +49 (0)431 55779 134

Frauenwerk: Maike Trommler-Mdllauer
E-Mail: meike.trommler-muellauer@frauenwerk.nordkirche.de, Tel.: 0431 55 779 - 102;

contra, cara*SH, MYRIAM: Claudia Rabe
E-Mail: claudia.rabe@frauenwerk.nordkirche.de, Tel.: 0431 55779-190;

Ev. Kurzentrum Gode Tied: Katrin Schmidt
E-Mail: katrin.schmidt@godetied.nordkirche.de, Tel.: 04834 9509-130;

Junge Nordkirche: Katharina Schunck
E-Mail: katharina.schunck@junge.nordkirche.de, Tel.: 04522 507-130;
Inkl. Schiler *innenarbeit, Jugendverbadnde, Pfad fider, Heaven, Festivalseelsorge.

Okologische Freiwilligendienste: Birgitt Fitschen
E-Mail: fitschen@oeko-jahr.de, Tel.: 04522 507-185 0

Jugendaufbauwerk Plén Koppelsberg: Nadine Dibbern
E-Mail: n.dibbern@koppelsberg.de, Tel: 04522-507158
Maénnerforum: siehe Leitung des Hauptbereiches

EAE: Ev. Arbeitsgemeinschaft Erwachsenenbildung: siehe Leitung des Hauptbereiches
Fachstelle Altere: siehe Leitung des Hauptbereiches

Fachstelle Familien: siehe Leitung des Hauptbereiches
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Mitteilung an die Stabsstelle Pravention als zentrale Meldestelle der Nordkirche

Die verantwortliche meldebeauftragte Person oder die Leitungsperson informiert die Stabsstelle
Pravention der Nordkirche, klart Zustandigkeiten und weiteres Vorgehen und bezieht sie
entsprechend in die weiteren Schritte ein.

Umgang mit Medienanfragen
Der Beratungsstab trifft Absprachen mit den Presse- und Offentlichkeitsbeauftragten des Hauptbe-
reichs und der Landeskirche zu folgenden Punkten:

* Benennung einer festen Ansprechperson fur Medienanfragen

* ggof. Erstellung eines anonymisierten Faktenblattes (inkl. Darstellung von SchutzmaBnahmen und
Handlungsschritten)

» Festlegung einer einheitlichen Sprachregelung

* ggof. Formulierung/Versand einer Pressemitteilung

Unterstiitzung

Treffen Sie keine Entscheidungen ohne das Wissen der von der Grenzverletzung betroffenen Person
und ggf. den Erziehungsberechtigten. Diese sollen Uber das weitere Vorgehen nachvollziehbar und ver-
standlich informiert werden. Sorgen Sie zudem dafur, dass den Betroffenen adaquate Beratungs-

und Unterstutzungsangebote zur VerflUgung gestellt werden.

Fiirsorgepflicht

Seien Sie sich als Leitungskraft der Flrsorgepflicht gegenuber Ihren Mitarbeitenden bewusst. Hierzu
gehodren insbesondere die Wahrung der Personlichkeitsrechte von Beschuldigten und nach

Maoglichkeit die sachliche und umfassende Aufklarung von Vorwdrfen (siehe Seite 16 Umgang mit
Beschuldigten).

Einschalten der Strafverfolgungsbehorden

Uber die Einschaltung der Strafverfolgungsbehdrden entscheiden die Leitungsperson in
Absprache mit dem Beratungsstab. Dabei ist ein Ausgleich zwischen dem Schutz der
Betroffenen und dem Interesse an der Strafverfolgung zu suchen.
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HANDLUNGSPLAN: Umgang mit sexualisierter Gewalt*

1 Anlass

Ein*e Mitarbeiter*in der Nordkirche hat eine sexuelle Grenzverletzung/sexualisierte Gewalt erfahren oder hat einen Verdacht aufgrund von Beobachtungen/Hinweisen.
Es gilt die Meldepflicht (§6 Abs. 1 PravG)! Betroffene sind von der Meldepflicht ausgenommen — unabhangige Beratung bietet die Fachberatungsstelle Wendepunkt eV.

2 Meldung

Die Meldebauftragten der Hauptbereiche nehmen die Meldung entgegen. Sie beraten die meldende Person, weisen auf weitere Anlaufstellen hin und informieren Gber
das weitere Vorgehen. Die Meldebauftragten informieren die Hauptbereichsleitung und die Stabsstelle Pravention; Kontakt: Gudrun Bielitz-Wulf: 0431/55779555,
bielitz-wulff.meldebeauftragte@hb5.nordkirche.de; Kerrin Lorenz, 0431/ 55779556, lorenz.meldebeauftragte@hb5.nordkirche.de

* gliltig fiir die Hauptbereiche
1-6 der ev.-luth. Kirche in

Norddeutschland

3 Erstberatung zum weiteren Vorgehen

Wer: Hauptbereichsleitung, Meldebeauftragte, praventionsbeauftragte Person; gegebenenfalls Stabsstelle Prdvention sowie Arbeitsbereichsleitung o.d.

Was: Plausibilitatspriifung: erste Falleinschatzung nach dem Mehraugenprinzip anhand von Kriterien (zureichende/unzureichende Anhaltspunkte? begriindeter/unbegriindeter
Verdacht?); Besprechung der weiteren Mafinahmen (Was ist zu tun? Wer ist einzubinden/zu informieren? Von wem wird der*die Betroffene begleitet?
Von wem wird der*die Gemeldete begleitet?)

Anschlieflend: Einleitung weitere Mafinahmen und Sicherstellung der Informationsweitergabe durch die Hauptbereichsleitung.

Grundlegend bei jeder Meldung 4a ) Plausibilitits- 4b Plausibilitatspriifung ergibt:
~ priifung ergibt: es handelt sich um einen zureichenden
es handelt sich nicht um einen Verdachtsfall sexualisierter Gewalt

zureichenden Verdachtsfall

Information: betroffene Person(en), gemeldete Person(en);
meldende Person(en), Stabsstelle Pravention; situativ:
Arbeitsbereichsleitung(en), andere involvierte Personen,
LKA (Klarung der Verantwortungsiibernahme)

Wichtig: eine transparente, zuverldssige und vertrauliche
Informationsweitergabe im ganzen Fallverlauf
sicherstellen

Interdisziplindarer Beratungsstab berat weiteres Vorgehen und mogliche Inter-
ventionsmafinahmen; in der ersten Sitzung wird entschieden: erfordert der Fall
Welche personellen, systemischen oder struk- eine weitere Bearbeitung im grofien Beratungsstab oder kann die weitere Inter-
turellen Aspekte stehen im Hintergrund der vention im kleineren Kreis erfolgen.
Meldung? Sind unabhangig vom Praventions-
Dokumentation (durch Verfahrensleitung): gesetz Mafinahmen notwendig (Gespréche,
alle Gesprache, Besprechungen und Beratungen protokol- Schulungen, systemische/organisatorische Der Beratungsstab kann die Durchfiihrung der Mafinahmen beratend begleiten.
lieren und gemeinsam mit dazugehorigen Unterlagen in Verdnderungen, etc.)?
einer Fallakte dokumentieren und sicher verwahren.

Der Beratungsstab kommt zu dem Schluss, dass zum gegenwartigen
Zeitpunkt keine Weiterarbeit notwendig oder moglich ist, da

a) der Fall abgeschlossen ist;

b) festgestellt wird, dass keine abschlieRende Klarung moglich ist;

Betroffene, gemeldete und meldende Person(en) sind Der mit der Meldung erdffnete Fall wird ab- c) der Fall zu einem spateren Zeitpunkt noch einmal aufgenommen
ebenso liber den offiziellen Abschluss zu informieren geschlossen und der Abschluss entsprechend werden muss.
wie Meldebeauftragte, Stabsstelle, LKA sowie (wenn an die Stabsstelle kommuniziert Bei Bedarf wird ein weiteres zukiinftiges Vorgehen abgesprochen.

vorhanden) involvierte Arbeitsbereichsleitungen Alle involvierten Stellen werden informiert. 12


https://www.wendepunkt-ev.de/una/
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Umgang mit den Betroffenen

Erfahrungen von sexualisierter Gewalt und das Aufdecken derselben treten in vielen verschie-
denen Situationen und Formen auf. Auch die Betroffenen zeigen haufig ganz unterschiedli-
che Reaktionen, Bedirfnisse und Angste. Gerade deswegen kann es keine starren Handlungs-
anweisungen fUr einen korrekten Umgang mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt geben.
Wir méchten als Hauptbereich Generationen und Geschlechter aber Leitlinien und Grundgedanken
festlegen, die sicherstellen, dass der Schutz von Menschen und Schutzbefohlenen in unseren Arbeitszu-
sammenhangen an erster Stelle steht. Wir mdchten handeln, unterstitzen und helfen, statt
wegzusehen, zu beschwichtigen oder zu vertuschen. Wir mochten eine Kultur der Achtsamkeit
entwickeln, die uns aufmerksam macht fur das Leiden und die Not von Menschen, die von
sexualisierter Gewalt betroffen sind.

Als hauptamtliche oder ehrenamtliche Mitarbeitende im Hauptbereich sind wir haufig nahe
Bezugs- und Vertrauenspersonen flr unsere Zielgruppe. Unsere Arbeit ist gegrindet auf in-
tensiver Beziehungsarbeit mit den verschiedenen Menschen unserer Vvielfaltigen Arbeits-
felder. Aufgrund dieser Beziehungs- und Vertrauensebene kann es vorkommen, dass sich
Betroffene sexualisierter Gewalt gerade an uns wenden, um das Geschehene aufzudecken.
Diese Kontaktaufnahme kann ganz unterschiedlich erfolgen: von indirekten, verdeckten und vorsichti-
gen bis hin zu direkten und offenen Hinweisen Uber das, was ihnen geschehen ist. Teilweise werden wir
Mitarbeitenden auch selbst zu Zeug*innen von Ubergriffen, oder aber Dritte (z.B. Freund*innen eines/
einer Betroffenen) berichten uns.

Nicht zuletzt deshalb ist es notwendig, dass wir uns Uber einen geeigneten Umgang mit und fur die Be-
troffenen bewusst werden.

Die Aufdeckung eines Vorfalls geschieht normalerweise in Form eines Prozesses, nicht als einmali-
ges Ereignis’. Laut der SPEAK!-Studie der Philipps-Universitat Marburg aus dem Jahr 2017 und 2018
machen 55% der Madchen und 40% der Jungen Erfahrungen nicht-kérperlicher sexualisierter Gewalt
(Vorfalle im Internet mit einbezogen) und 30,1% der Méadchen und 5% der Jungen machen Erfahrungen
sexualisierter Gewalt mit Korperkontakt?. Diese Zahlen zeigen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass
auch Menschen aus unseren Arbeitszusammenhangen betroffen sind.

Wichtig im Umgang ist zun&chst, dass wir als Mitarbeitende so sensibilisiert sind, dass wir Hinweise
wahrnehmen konnen. Verhaltensauffélligkeiten vonseiten der Betroffenen kdnnen hier als Anzeichen
dienen, sind aber nicht immer leicht zu erkennen — vor allem dann nicht, wenn Betroffene, beispielswei-

se um andere (z.B. ihre Eltern) zu schitzen, bewusst schweigen.

1 vgl. Behorde fur Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg, https://www.lrabb.de/site/L RA-BB-2018
get/params E-1225076240/4264321/Vortrag%20Dr.%20Bange%20am%2019.11.2013.pdf

2 vgl. SPEAK! -Studie Sexualisierte Gewalt in der Erfahrung Jugendlicher Philipps-Universitét Marburg Hauptstudie 2017 Er-
géanzungsstudie Foérderschulen 2018, https://www.slideshare.net/Zartbitter eV/speak-studie/1



https://www.lrabb.de/site/LRA-BB-2018/get/params_E-1225076240/4264321/Vortrag%20Dr.%20Bange%20am%2019.11.2013.pdf
https://www.lrabb.de/site/LRA-BB-2018/get/params_E-1225076240/4264321/Vortrag%20Dr.%20Bange%20am%2019.11.2013.pdf
https://www.slideshare.net/Zartbitter_eV/speak-studie/1

So vertrauen sich nur 30% - 50% der Betroffenen von sexualisierter Gewalt anderen Personen an.
Je groBer die Scham der Betroffenen oder die Angst vor den Konsequenzen, die sie oder ihre An-
gehorigen zu beflrchten haben, ist, desto schwieriger ist es haufig, sich anderen Menschen an-
zuvertrauen. In nicht wenigen Féllen geschieht dies daher erst Monate oder gar Jahre spater.
Diese Zahlen zeigen, wie wichtig eine Sensibilisierung von Seiten der Mitarbeitenden ist, die hier als
wichtige Vertrauenspersonen agieren kbnnen und sollen. In den Themenbereichen sexualisierte Ge-
walt und Nahe und Distanz sind entsprechende Fortbildungsangebote anzubieten und wahrzunehmen.
Darlber hinaus kdénnen Hinweise dieser Art fur uns als Mitarbeitende zunachst einmal Uber-
fordernd sein. Viele Menschen reagieren beispielsweise mit Entsetzen oder Unsicher-
heit. Andere Uberfallt sogleich ein Aktionismus des sofortigen Handels, was héaufig auch
eine Uberforderung fiir die Betroffenen selbst darstellt und selten zu guten Lésungen fihrt.
Wieder andere kbnnen das Erzahlte nicht glauben/fassen, nehmen es nicht ernst oder bezweifeln das
Gehorte (bewusst oder unbewusst) durch Aussagen wie ,das kann doch wohl nicht wahr sein®.

Fur diese komplexen Situationen suchen wir also nach geeigneten Reaktionsweisen und nach einem
angebrachten Umgang mit Betroffenen, die sich uns indirekt oder direkt anvertrauen.

Grundsatze flir unseren Hauptbereich im Umgang mit Menschen

/ In unseren Einrichtungen und Angeboten haben alle Menschen das Anrecht auf ihre personliche
Sicherheit und die Zusage, dass wir fUr sie sorgen.

/ In unseren Einrichtungen und Angeboten werden alle Menschen ernst genommen, ermutigt und
beteiligt. Fur die Einhaltung der Wirde und der Rechte jedes und jeder Einzelnen setzen wir uns in
unseren Arbeitszusammenhéngen ein.

/ Alle Teilnehmenden und Schutzbefohlenen in unseren Arbeitszusammenhéngen missen sich durch
unser Verhalten vor jeglicher Form von korperlicher, sexualisierter und psychischer Gewalt sicher
fahlen kénnen.

/ In unseren Arbeitszusammenhangen werden Menschen und insbesondere Schutzbefohlene darin
gefordert, ihre Grenzen zu kennen und zu vertreten. Diese personlichen Grenzen werden von uns
geschutzt. Wir wollen Menschen darin stéarken, in schwierigen Situationen selbstbewusst Handwerks-
zeug parat zu haben. Dazu gehort, dass wir Schutzbefohlene mit Hinweisen versorgen, an wen sie
sich in einer Notsituation oder bei Gewalterfahrungen wenden kdnnen und was eine Aufdeckung an
Konsequenzen mit sich bringen kann. Auf diesem Weg mdchten wir dazu beitragen, dass die bisher
zu hohen Hurden, sich anderen Personen anzuvertrauen, gesenkt werden.

/ Verhaltensdnderungen wahrnehmen und Kontakt zu den Betroffenen intensivieren:
Wenn wir an Schutzbefohlenen unerklarliche oder plétzliche Verhaltensanderungen wahrneh-
men, sollten die jeweiligen Angehorigen (Eltern, Erzieher*innen, Verwandte) und/oder Fach-
personal (Sozialarbeiter*innen, Psycholog*innen) in unsere Uberlegungen zu den Ursachen
des veranderten Verhaltens mit einbezogen werden. Auf diesem Wege mdchten wir sicherstel-
len, dass wir Hinweise zu mdglichen Gewalterfahrungen in geeigneter Weise ernst nehmen.
Wir bieten uns den moglichen Betroffenen als Vertrauenspersonen an und machen Gesprachsange-
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bote. Bei Bedarf sprechen wir die Menschen in behutsamer Weise auf unsere Vermutungen an (,du
hast dich verandert; ich mache mir Sorgen®). Wir machen deutlich, dass wir auch bei schwierigen
Themen jederzeit ansprechbar sind.

Umgang mit Betroffenen im Fall eines Hinweises/Verdachts/Aufdeckung

/ Ruhe und Besonnenheit

Zunéchst ist es wichtig, ruhig zu bleiben und starke emotionale Reaktionen zu vermeiden. Nur beson-
nen kénnen wir gemeinsam mit den Betroffenen nach den richtigen Handlungsschritten suchen. Wich-
tig ist hier das zeitnahe Einbeziehen von Fachpersonal und Leitungsstellen.

/ Schutz der Betroffenen
Der Schutz der Betroffenen steht an erster Stelle, ihn zu gewéhrleisten ist unser Auftrag und hat groBte
Prioritat. Dies kommunizieren wir so auch mit den Betroffenen.

/ Wahrhaftigkeit voraussetzen

Wir gehen grundséatzlich von der Richtigkeit der Aussagen der Betroffenen aus und geben ihnen das
Geflhl, dass wir sie ernst nehmen. Wir ermutigen sie, sich uns anzuvertrauen, ohne Betroffene zu Aus-
sagen zu dréangen.

/ Einfiihlungsvermégen

Menschen, die Erfahrungen von sexualisierter Gewalt erlebt haben, sind haufig traumatisiert. Wichtig
ist daher, dass wir ihnen achtsam zuhoren und das Gesprach einfuhlsam fuhren. Anstelle von Ratschlé-
gen oder drangenden Fragen horen wir zu, machen Mut, zu berichten und glauben dem Gesagten.
In der Gespréachssituation kann sich eine Retraumatisierung ereignen, in der die Betroffenen auf einmal
die erlebte Situation erneut durchleben.

Um sie hier herauszuholen, ist es wichtig, Sicherheit zu vermitteln und die Aufmerksamkeit auf Anderes
zu lenken. Konkret kdnnte zum Beispiel helfen, ein Glas Wasser anzubieten oder nicht in die Situation
nachzufragen, sondern das Gesprach auf einen anderen Punkt im Raum zu lenken.

/ Anerkennen und Entlasten

Im Gesprach mit den Betroffenen denken wir daran, welch groBe Hirde es war, sich uns anzuvertrauen.
Daher ist es wichtig, dass wir den Mut der Betroffenen anerkennen und sie von maglichen Schuldge-
fuhlen gegen sich selbst entlasten.



/ Vertraulichkeit

Wir versichern den Betroffenen, dass wir sie in alle weiteren Schritte mit einbeziehen wer-
den und nicht dber ihren Kopf hinweg aktiv werden. Gleichzeitig erklaren wir aber auch,
dass es notwendig ist, Hilfe und Rat zu holen sowie die entsprechenden Leitungsperso-
nen einzubeziehen, um ihnen in geeigneter Form Hilfe und Schutz gewéhrleisten zu kdnnen.
Zu diesem Zwecke versorgen wir die Betroffenen mit ausreichend Informationen zu professionellen
Fach- und Beratungsstellen (s. Kapitel Kontaktdaten, Vernetzung und Kooperation, ab Seite 5) und orga-
nisieren bzw. begleiten sie bei Bedarf zu den entsprechenden Stellen.

/| Zeitnahe Dokumentation

Die Vermutung oder der Fall sollte genau dokumentiert werden, um den Betroffenen einen sachlich
korrekten Umgang mit dem Geschehenen zu gewéhrleisten. Das Aufdecken hat haufig eine unvorher-
sehbare Dynamik zur Folge. Wir machen den Betroffenen gegentber deutlich, dass eine Dokumenta-
tion ihrem Schutz dient, um einer spateren Verunsicherung oder Orientierungslosigkeit vorzubeugen.
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Umgang mit Beschuldigten

Im Falle einer Vermutung gegen Mitarbeitende ermutigen wir ausdrtcklich dazu, die Fachberatung, z.B.
die Unabhangige Ansprechstelle (UNA), anonymisiert in Anspruch zu nehmen und sich kollegial zu be-
raten (Kontakt der UNA siehe oben). Alle Beobachtungen sollten genau, mit Datum und Uhrzeit notiert
und sicher verwahrt werden.

Wir wissen, dass nicht jede Meldung und jede Beobachtung zu einem Fall wird. Uns ist es wichtig, der
beschuldigten Person eine dem dienst- und arbeitsrechtlichen Verfahren ferne Begleitung zur Seite zu
stellen. Diese kann z.B. seelsorgerlich ausgebildet sein.

Falls die beschuldigte Person niemand Externen benennen kann,

- derihr oder ihm nah ist,

— der vertraulich mit einbezogen werden kann,

- der die Institution kennt,

— und der die beschuldigte Person begleiten kann,

wird die Stabsstelle Pravention kontaktiert, um eine solche Person aus dem Referent *innen-Pool, der
von der Stabsstelle Pravention unterhalten wird, zu finden.

Vor der Freistellung eines/einer hauptamtlichen Mitarbeitenden muss eine Plausibilitatsprifung durch-
geflhrt werden. Klar ist, dass eine Freistellung oder eine vorlaufige Suspendierung den Grundsatz der
Unschuldsvermutung nicht in Frage stellt. In einem geordneten Verfahren hat jede*r eine Rolle. Es ist
gewabhrleistet, dass auch der oder die Beschuldigte vertreten wird. Die Dienststelle der beschuldigten
Person kann im Einzelfall schnell und unkompliziert die Kosten flr eine rechtliche Erstberatung bei
einem Fachanwalt flr Strafrecht Gbernehmen.

Wenn es einen sachlich guten Grund fUr eine Freistellung gibt, wird dieses Instrument genutzt.
Allen Mitarbeitenden ist klar, dass dies kein leichtfertiger Schritt ist; er muss mit gréBter Sorgfalt kommu-
niziert werden. Es ist klarzustellen, dass eine Freistellung keine Verurteilung bedeutet, sondern als Zeit
zur Klarung des Sachverhaltes zu verstehen ist.

Bei der Vermutung einer Straftat kooperieren die Leitungsverantwortlichen (Hauptbereichs- und Arbeits-
bereichsleitung, Leitungen der Dienste und Werke) eng mit der Offentlichkeitsarbeit der Nordkirche und
erarbeiten ggf. Sprachregelungen. Diese werden den im Verfahren Beteiligten zur Verfigung gestellt.

Rehabilitation bei einer unbegriindeten Vermutung sexualisierter Gewalt
Sollten sich die Vermutungen nicht erharten, wird noch in der Zeit der Abwesenheit begonnen, Rehabi-
litierungsmaBnahmen einzuleiten. Je nach Einzelfall und Umfang der ausgeraumten TatvorwUrfe ist zu

klaren, wie ein Rehabilitationsverfahren wirksam und den VorwUrfen gerecht umgesetzt werden kann.



Umgang mit digitalen Medien

Im Umgang mit digitalen Medien gilt, dass wir uns auch online grenzwahrend und grenzsensibel
verhalten. Uberdies gelten die Social-Media-Guidelines der Nordkirche.
(https://www.social-media-guidelines.nordkirche.de/)

Fakt ist, dass Kinder und Jugendliche in der digitalen Welt aufwachsen und sich in dieser selbstver-
stéandlich bewegen. Auch dort laufen sie Gefahr, sexualisierter Gewalt zu begegnen oder sie zu

erleben.

Besonderen Fokus legen wir auf folgende Punkte:

Veroffentlichung von Fotos von Kindern und Jugendlichen

Gerne durfen auf Veranstaltungen, Freizeiten und Aktivitaten Fotos von Erwachsenen, Kinder und Ju-
gendlichen gemacht werden. Wir berlcksichtigen dabei, dass wir die schriftliche Einwilligung von den
Kindern und Jugendlichen und deren erwachsenen Sorgeberechtigen, nicht nur bei der Vertffentli-
chung der Fotos, im Vorwege einholen. Bei der Veroffentlichung von Fotos ist darauf zu achten, dass
Kinder nicht in exponierter Weise (z.B. in Badebekleidung, beim Umziehen oder Duschen) gezeigt wer-
den.

Benutzung von sozialen Medien und Messenger-Diensten

Wir ermutigen zur Nutzung von Messenger-Diensten, die eine Ende-zu-Ende Verschlusselung bieten
und datensensibel agieren. Wir achten darauf, dass bei der Nutzung von Messangerdiensten kein Kind
oder Jugendlicher ausgeschlossen wird.

Wir ermutigen Teamer*innen und Jugendliche, grenzwahrend und sensibel mit ihren Daten und denen
anderer Menschen umzugehen.

Teamer*innen mussen sich an eine hauptamtlich verantwortliche Person wenden, wenn sie bemerken,
dass in den Messenger-Diensten Mobbing, Cybergrooming, Ubergriffe oder sexualisierter Gewalt statt-
finden. Der Umgang mit digitalen Medien und die Pravention von sexualisierter Gewalt in digitalen Me-
dien wird in allen JuLeiCa-Schulungen zu einem festen Baustein. Es werden Fort- und Weiterbildungen
zu dem Thema angeboten.

Weiterfiihrende Links zu diesen Themen

Der Beauftragte fur den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Beauftragte der
Nordkirche haben im Oktober 2018 diese Stellungnahme zum Einsatz von Messenger-Diensten verof-
fentlicht: https://datenschutz.ekd.de/portfolio _category/stellungnahme

Als Sexting wird die private Kommunikation tUber sexuelle Themen per mobiles Messaging bezeichnet.
Die Bezeichnung setzt sich aus den englischen Wortern Sex und Texting zusammen und beinhaltet
auch den Versand von nackten Selbstaufnahmen per Smartphone.

Flyer zum Thema Sexting: Der Miniflyer der Fachberatungsstelle PETZE informiert altere Kinder und
Jugendliche altersgemé&B Uber das wichtige Thema und gibt Sicherheitstipps:
https://www.petze-institut.de/wp-content/uploads/2015/07/Sexting Kinderflyer 1.6.pdf

&
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Eltern und p&dagogische Fachkrafte erhalten in diesem Flyer Informationen zu Medienkompetenz,
Intimitat, Rechten und Grenzen:
https://www.petze-institut.de/wp-content/uploads/2015/07/Sexting Elternflyer 1.6.pdf

Informationen im Netz fiir die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Auf diesen Webportalen haben Sie Zugang zu Materialien und Angeboten, die Sie in Ihrer Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen zum Thema ,Schutz vor sexualisierter Gewalt mittels digitaler Medien*
nutzen kdnnen:

www.wissen-hilft-schitzen.de

www.klicksafe.de

Die Gesellschaft fiir Medienpadagogik und Kommunikationskultur in der Bundesrepublik Deutsch-
land e.V. (GMK) setzt sich als bundesweiter Fachverband der Bildung, Kultur und Medien flr die Férde-
rung von Medienpadagogik und Medienkompetenz ein. Unter diesem Link findet sich vieles rund um
die Themen kreativ und kritisch mit Medien leben — Medienkompetenz férdern:

www.gmk-net.de

Hilfe flr Kinder und Jugendliche bei Problemen in Netz wird auf diesen Webportalen geboten:

www.save-me-online.de

www.hast-du-stress.de

www.nummergegenkummer.de

www.hilfeportal-missbrauch.de



https://www.petze-institut.de/wp-content/uploads/2015/07/Sexting_Elternflyer_1.6.pdf
http://www.wissen-hilft-schützen.de 
http://www.klicksafe.de
http://www.gmk-net.de
http://www.hilfeportal-missbrauch.de

Seelsorge und sexualisierte Gewalt

Fragen, die das Seelsorgegeheimnis tangieren, werden in dieser Broschire beantwortet:

,Das Seelsorgegeheimnis wahren — vor Missbrauch schitzen — Handreichung zum Umgang mit der
Schweigepflicht fur Seelsorgerinnen und Seelsorger in der Nordkirche*
https://www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de/fileadmin/user_upload/materialien-und-downloads/
handreichung_seelsorge.pdf

g
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Verantwortlichkeiten zusammengefasst

=» Verantwortung fur das
Schutzkonzept und dessen
Aktualisierung/Uberarbeitung
(mit Unterstitzung der Redak-
tionsgruppe)

=» Personalverantwortung:
Einstellungsgesprache und
Sicherstellung einer Schulung
fur neue Hauptamtliche

=» Fortbildungspflicht: Ge-
wahrleistung regelmaBiger
Fortbildungsangebote fur
Haupt- und Ehrenamtliche

=» Benennung und Bekanntga-
be von Meldebeauftragten
fur die jeweiligen Arbeitsbe-
reiche

=» Im Interventionsfall:
* Verantwortlichkeitsklarung
im Hauptbereich mit Dezer-
nat KH im Landeskirchen-
amt (fur privatrechtlich Ange-

stellte und Ehrenamtliche).

Mitteilung an die Fachstelle
Pravention als zentrale Mel-
destelle der Nordkirche

Einberufung eines Bera-
tungsstabs mit Fachper-
sonen

Bei Vermutung einer Straf-
tat Kooperation mit Straf-
verfolgungsbehdrden

Kooperation mit der
Offentlichkeitsarbeit der
Nordkirche

=» Personalverantwortung:
Einstellungsgesprache und
Sicherstellung einer Schulung
fur neue Hauptamtliche

=» Fortbildungspflicht: Ge-
wahrleistung regelmaBiger
Fortbildungsangebote fur
Haupt- und Ehrenamtliche

=» Benennung und Bekanntga-
be von Meldebeauftragten
fur die jeweiligen Arbeitsbe-
reiche

Ansprechpersonen flir
Betroffene, Zeug*innen,
Mitarbeitende.

Erfassung und Weiterlei-
tung der Meldung

Information der meldenden
Personen Uber das weitere
Verfahren und Uber Bera-
tungs- und Unterstutzungs-
moglichkeiten

Keine seelsorgerliche,
therapeutische oder recht-
liche Beratung



Veroffentlichung und Aktualisierung dieses
Schutzkonzepts

Veroffentlichung des Schutzkonzeptes

- KIA

- Leitungsrunde

- MA-Tag 2020

- Broschure

- Orga-Handbuch

- Auf der Website des Hauptbereichs. Alle Websites der Arbeitsbereiche weisen auf das Schutzkonzept
hin und verlinken sich mit diesem.

Redaktionsgruppe

Die Redaktions- und Inhaltsgruppe wechselt alle zwei Jahre und setzt sich aus mdglichst vielen
Arbeitsbereichen des Hauptbereiches zusammen.

Die Namen und Kontaktdaten im Schutzkonzept werden dariber hinaus in regelméaBigeren Abstanden
Uberprift und bei Bedarf aktualisiert.

Aufgaben der Redaktionsgruppe

- Links Uberprufen

- Aktuelle Adressen und Kontakte einpflegen

- Aktuelle gesellschaftliche, kirchliche, gesetzliche und politische Entwicklungen bertcksichtigen

- Erkundigung nach Aktualisierungen bei der/dem Praventionsbeauftragten der Hauptbereiche und
der Stabsstelle Pravention (Adressen, Themen)

- Methodische Uberpriifung und Evaluierung der Methoden und ggf. Ergdnzung um Methoden, wie
z.B. kurze Erklar-Videos.
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